
 

 
WILLKOMMEN IM BOTANISCHEN GARTEN 

 
Gartenordnung 

 
 
 
Der Botanische Garten dient der Lehre und Forschung und der Erhaltung von 
Pflanzenarten und ist zudem ein Ort der Ruhe und Erholung. Damit das so bleibt 
beachten Sie bitte die folgenden Punkte: 
 
• Pflanzen nicht berühren oder in den Mund nehmen. Bestimmte Pflanzen im 

Botanischen Garten sind giftig oder stachelig. 
• Als Eltern oder Aufsichtspersonen achten Sie auf Ihre Kinder (kein Spielplatz, 

nicht Herumrennen, kein Versteckspiel o.ä.). 
• Abpflücken, Beschädigen, Entwenden von Pflanzen, Früchten oder Samen ist 

nicht gestattet. 
• Fangen oder Aussetzen von Tieren ist verboten. 
• Pflanzflächen zu betreten, Bäume, Mauern oder Steine zu erklettern ist 

verboten. 
• Das Mitführen von Haustieren ist nicht gestattet. Ausgenommen davon sind 

Assistenzhunde. 
• Fahrräder und Skateboards dürfen nicht in den Garten mitgebracht werden. 
• Filmen oder Fotografieren zu kommerziellen Zwecken ist nur mit schriftlicher 

Bewilligung der Gartenleitung gestattet.  
• Fotografieren zu privaten Zwecken ist erlaubt. 
• Betteln und Darbietungen von Strassenmusik- und Kunst sind nicht gestattet. 
• Bitte Entsorgen Sie Abfälle in die bereitstehenden Mülleimer. 
• Es besteht ein Rauchverbot in den Gewächshäusern und Gebäuden. 
• Die Leitung der Universität kann gegen Personen, die wiederholt gegen die 

Ordnung im Garten verstossen, ein Hausverbot auszusprechen. 
• Das Personal ist berechtigt, Personen die gegen die Gartenordnung 

verstossen oder die Ruhe im Garten stören wegzuweisen und/oder der Polizei 
zu melden. 

 
Das Team des Botanischen Gartens dankt Ihnen für Ihren Besuch und 
wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. 
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